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Spesenordnung 
 

 
§1 

Fahrtkosten 
 

1. Vereinsmitglieder erhalten für notwendige Fahrten (z.B. zu Meisterschaften, 
Lehrgängen, Sitzungen) mit dem eigenen PKW ein Kilometergeld in Höhe von 0,30 
Euro pro gefahrenen Kilometer. 
 

2. Übungsleiter erhalten für erforderliche Fahrten zum Trainingsort eine Fahrt-
kostenentschädigung von 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer. 
 

3. Wenn Eltern im Auftrag des Vereins zu einer Veranstaltung (z.B. Lehrgang, 
Meisterschaft) ab Reinlandebene fahren, erhalten sie eine Entschädigung von 
0,35 Euro pro gefahrenen Kilometer. 
 

4. Die Benutzung des PKW erfolgt auf eigene Gefahr. 
 

5. Vereinsmitglieder oder Eltern, die im Auftrag des Vereins zu Meisterschaften, 
Lehrgängen, Sitzungen etc. mit dem eigenen PKW fahren, erhalten im 
selbstverschuldeten Schadensfall einen Zuschuss in Schadenshöhe – maximal 
jedoch 330,-- Euro vom Verein. 

 
 

§ 2 
Tagesaufwandsentschädigung 

 
1. Vom Verein eingesetzte Betreuer bei Meisterschaften und Turnieren erhalten eine 

Tagesaufwandsentschädigung  entsprechend folgender Aufstellung: 
 

 bis 6 Stunden Dauer 20,--Euro 
 6 - 14 Stunden Dauer 30,--Euro 
 ab 14 Stunden Dauer 50,--Euro 
(Die Dauer richtet sich nach der Abwesenheit von der Wohnung) 

 
2. Aktive und Lehrgangsteilnehmer erhalten keine Tagesaufwandsentschädigung.  

 
3. Für durch den JCV durchgeführte Veranstaltungen wird keine 

Aufwandsentschädigung gezahlt. 
 

4. Eine Fahrtkostenerstattung kann auf Antrag in Höhe von 0,15 Euro pro gefahrenen 
Kilometer gewährt werden, bedarf jedoch der 2/3-Genehmigung durch den Vorstand. 
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§ 3 
Trainervergütung 

 
Übungsleiter und Trainer mit Lizenz erhalten in der Regel eine Vergütung zwischen 
5,- Euro und 15,- Euro pro Zeitstunde.  
 
 HÜL ohne Lizenz      5,--Euro 
 HÜL mit Lizenz    10,--Euro 
 Trainer mit C/B-Lizenz   15,--Euro 
 
Abweichungen sind in Ausnahmefällen möglich, bedürfen jedoch der 2/3-
Genehmigung durch den Vorstand. 
 
 
 

§ 4 
Siegprämien 

 
1. Vereinsmitglieder ab der MU18/FU18 Jugend erhalten gemäß der folgenden 

Aufstellung eine Siegprämie. 
 
RHL – Meisterschaft 
1. Platz 20,-- Euro 
 
SWD – Meisterschaft 
3. Platz 30,-- Euro 
2. Platz 40,-- Euro 
1. Platz 50,-- Euro 
 
Deutsche Meisterschaft 
7. Platz 50,-- Euro 
5. Platz 100,-- Euro 
3. Platz 250,-- Euro 
2. Platz 500,-- Euro 
1. Platz 1.000,-- Euro 
 
 

2. Bei DJB-Sichtungsturnieren erhalten die Teilnehmer die Hälfte der Siegprämie der 
deutschen Meisterschaften. 
 
 

3. Voraussetzung für die Gewährung der Prämie ist, dass der Judopass auf den 
Judoclub Vulkaneifel e.V. ausgestellt ist und dass es sich um die jeweils offiziellen 
Meisterschaften handelt. Kampflose Platzierungen sind von der Siegprämie 
ausgenommen. 
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§ 5 
Zuwendung für besondere Ereignisse 

 
1. Vereinsmitglieder erhalten für ihr Vereinsjubiläum im JCV sowie ihren „runden“ 

Geburtstag einen Gutschein/ ein Präsent, das sich an der jeweiligen Jahreszahl 
orientiert. 
 
Vereinsjubiläum: 
 20 Jahre Vereinszugehörigkeit  20,--Euro 
 25 Jahre Vereinszugehörigkeit  25,--Euro 
 30 Jahre Vereinszugehörigkeit  30,--Euro 
 35 Jahre Vereinszugehörigkeit  35,--Euro 
…etc. 
 
„Runder“ Geburtstag: 
 40. Geburtstag    40,--Euro 
 50. Geburtstag    50,--Euro 
 60. Geburtstag    60,--Euro 
…etc. 
 
 

2. Heiratet ein Vereinsmitglied, so erhält das Brautpaar einen Gutschein/ ein Präsent in 
Höhe von 50,-Euro. 

 
 

3. Über eine Zuwendung für weitere, besondere Ereignisse entscheidet der Vorstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erster Beschluss auf der Vorstandssitzung vom 18.08.1994 
 
Aktualisiert und beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 18.01.2026 
 


